
? 

154 d~r Beilagen zu deJ}stenographischen Protokollen des Nationalrates (V .G.P .). 

Diese Maßnahme tritt nicht früher in 
Kraft, als sie' nicht die Genehmigung des 
Alliierten Rates erhalten hat. 

Regierungsvorlage. 

Bundesverfassungsgesetz vom 
1946, womit auf dem Gebiete der 

allgemeinen Verwaltung Bestimmungen ge­
troffen werden. 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

§ 1. Die Bestimmunlgen des. § 15 des Gesetzes 
vom 20. Julli 1945, St. G. B'l. NI". 94, ü1ber ,die 

, 
übe11leitrung der VerwaJt.rul1lgs- uniQ Justi:zein­
ridtt'ungen des Deutschen Reiches in die Recht5-
ofldn1ul1lg ,der Reprublik österreich (Beh:ö1'1den­
überleitungsgesetz - Be/hörden-ÜG.), gelten 
Ibis zu einer anders lauteniden Vlerl,assung:.ges,etz­
lichen Regelung >als VerlfassungSibestimmungen. 

§ 2. Mit ,der Vollziehung dieses ,Bundesver­
f,assung&gesctlZes ist ,die Bundesregierung betraut. 

Erläuternde Bemerkungen. 

Gemäß Artoilk~l' 102 des Bundes-Veffas- unter die im Bundesministerium für Inneres 
sungsgesetzes in der Fassung von 1929 üben eingerichtete Generaldirektion für die öffent~ 
im Bereich der Länder die VoHziehung des liehe Sicherheit auf Sicherheitsdirektionen 
Bundes, soweit nicht eigene Bunde.sbehörden übertragen, die unmittelbare Bundesbehör­
bestehen (unmitteLbare Bundesverwaltung), den sind. Im Bereich der Stadt Wien werden 
der Landeshauptmann und die ihm unter- diese Aullgaben von der Polizei direktion als 
stellten Landesbehörden aus (mittelbare Sicherheitsdirektion in unmittelbarer Unter­
Bundesverwaltung). Eine Reihe von Ange- ordnung unter das Bundesministerium für 
legenheiten, die im Artikel 102, Albs. (2), aus- Inneres wahrgenommen; 
drüc.klich bezeichnet sind, können im Rahmen Bei den gegenwärtigen Verhältnissen ist 
des verfassungsmäßig festgestellten Wir- eine solche Zusammenfassung der polizeili­
kungsbereiches ullimitte~bar v,on Bundesbe-, ehen Aufgaben in der Mittclinstanz erforder­
hörden versehen werden. IHezu gehören auch lieh. Ohne in die vel1fassungsmäßige gewähr­
unter den im Bundes-Verfassungsgesetz in leisteten Rechte des Landeshauptmannes zur 
der Fassung von 1929 ,genannten Vorausset- Führung der mittelbaren Bundesverwaltung 
zung,en die AUJfrechterhaHung der öffent- dauernd eingfleifen zu wollen,sollen diese 
lichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit; ausge- Be!stimmungen des Behörden-überl>eitungs­
nommen die örtliche StCherheitspolizei, Preß- gesetzes bis zu einer: anders lautendEm ver­
wesen, Vereins- und V,ersammlungsange- fll;ssungs,geseWolichen Regeilung aus den Be­
legenheiten und FremdenpoHzei. dürfnissen des Augenblicke.s heraus auf-

§ "15 des Behörden-Überleitungsgesetzes rechterhalten bleiben. 
vom 20. Juli 1945, St. G. BI. Nr. 94, hat die Die in den 'letzten Monaten des vergan­
Aufgaben, die von den ReiClhsstatthaltern auf genen Jahres stattgefundenen Länderkon­
dem Gebiet des öffentlichen Sicherheits- ferenzen haben die Zustimmung der Länder 
wesens geführt' wurden, in Unterordnung hiezu zum Ausdruck gebracht. 
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